
Stellung der tatsächlichen Arbeitsaufgaben nicht aus. 
Zur Beurteilung der Wesensmerkmale der jeweiligen 
Tätigkeiten wäre vielmehr ein Sachverständiger zu 
hören gewesen. Das lag besonders nahe, da die Parteien 
ausdrücklich hierauf gerichtete Beweisanträge gestellt 
hatten. Wenn auch das Gericht nicht an die von den 
Parteien angebotenen Beweismittel gebunden ist, so 
hat es sich jedoch grundsätzlich mit ausdrücklich ge
stellten Beweisanträgen der Parteien auseinanderzu
setzen, ggf. auf ihre Konkretisierung hinzuwirken und 
präzise Beweisbesohlüsse zu fassen, die auch die Frage
stellung an die Zeugen tozw. Sachverständigen enthal
ten müssen. Das Plenum des Obersten Gerichts hat in 
seinem Beschluß vom 15. September 1965 ausdrücklich 
auf die Heranziehung von Sachverständigen zur Erhö
hung der Sachkunde hingewiesen. Daran durfte das 
Bezirksgericht nicht Vorbeigehen.
Das Bezirksgericht hat auch auf die Hinweise des Ver
klagten, die Klägerin besitze für einzelne der von ihr 
ausgeübten Tätigkeiten nicht die erforderliche Qualifi
kation, rechtlich nicht zutreffend reagiert. Seine An
sicht, der Rahmenkollektivvertrag enthalte keine 
Regelung, daß Werktätige, welche die erforderliche 
Qualifikation nicht besitzen, nach einer anderen Lohn
gruppe zu entlohnen seien als bei Vorhandensein der 
Qualifikation, löst nicht die hier bestehende Problema
tik. Übt ein Werktätiger Aufgaben aus, ohne die er
forderliche Qualifikation zu besitzen, und enthält der 
Rahmenkollektivvertrag für diesen Fall keine Regelung 
des Lohnanspruchs, können die Partner des Arbeits
rechtsverhältnisses eine Einschränkung der Arbeitsauf
gaben vereinbaren (§ 17 der AO zur Bildung und Ein
gruppierung von Arbeitsbereichen — Arbeitsbereichs- 
AO — vom 1. September 1961 [GBl. II S. 458])./«/
So ist es möglich, daß der Klägerin ein ganz bestimm
ter, genau abgegrenzter Teil der Tätigkeiten als stän
dige und regelmäßige Arbeitsaufgabe übertragen 
wurde. Die charakteristischen Merkmale der so be
grenzten Arbeitsaufgabe sind nach den bereits darge
legten Grundsätzen mit den Eingruppierungsunterlagen 
zur Ermittlung des Lohnanspruchs zu vergleichen. 
Unter diesen Blickpunkten wird das Bezirksgericht 
den Sachverhalt weiter aufzuklären und zu würdigen 
haben.
Soweit sich im weiteren Verfahrensverlauf heraus
stellt, daß die Klägerin den ihr nach dem Rahmenkol
lektivvertrag zustehenden Tariflohn erhalten hat, aber 
weitergehende Lohnforderungen stellt, könnte es sich 
um Mehrlohnprämie handeln. Für die Entscheidung 
über die Festsetzung von Lohnprämien sind die Ge
richte nicht zuständig (vgl. § 45 Abs. 1 GBA; Ziff. 3 
Buchst, b des Beschlusses des Plenums des Obersten 
Gerichts vom 15. September 1965, a. a. O.). Die Lohn
form wird vom Betriebsleiter nach Zustimmung der 
Betriebsgewerkschaftsleitung in Kraft gesetzt (§ 45 
Abs. 1 GBA). Ist nach Meinung der dafür zuständigen 
betrieblichen Leitungsorgane eine Differenzierung der 
Mehrlohnprämie für Arbeiten in der gleichen Lohn
gruppe notwendig, so ist das zulässig, wenn der nach 
dem Rahmenkollektivvertrag für diese Arbeiten vorge
sehene Tarifsatz zugrunde gelegt wird. Auch in diesem 
Falle hat das Gericht von den betrieblichen Festlegun
gen auszugehen. Hat der Betrieb allerdings dem Werk
tätigen die ihm zustehende Lohnprämie nicht in der 
richtigen Höhe ausgezahlt, so haben darüber die Ge
richte zu entscheiden.
Nach allem ließ das bisher vorliegende Verfahrenser
gebnis eine abschließende Entscheidung durch das 
Bezirksgericht noch nicht zu.

vgl. hierzu auch die Anmerkung von F. Kaiser zum Urteil 
des Obersten Gerichts von 19.,22. Februar 1971 — Ua 7 70 — 
(NJ 1971 S. 307 ff. [310]). - D. Red.
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